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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sanatoriumsplatz 2, Sektion 7, Flur Nr. 12871/2, 
Stadtbezirk 18
Ersatzneubau Klinikum München-Harlaching

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.09.2020, Az. 1.1-2019-24205-33, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ne-
benstimmungen sowie Befreiung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.:12871/337, Fl.Nr. 12871/338, Fl.Nr. 12871/ 
394,  Fl.Nr. 12871/352 und Fl.Nr. 12871/361 die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-lbk-team33@muenchen.de  bzw. Telefon-
nummer 2 33-2 59 14.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.
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 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 17. September 2020  Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

  HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Planfeststellung nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG)
Landeshaupstadt München Baureferat 
Neubau einer Gleisquerung über die Straßenbahnstrecke 
in der Landsberger Straße in Höhe der  
Philipp-Loewenfeld-/Bergmannstraße
Planfeststellungsverfahren nach § 28 PBefG

Die Planunterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei der

Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, 
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss (barrierefreier Eingang an 
der Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a),

in der Zeit vom 05.10.2020 bis 04.11.2020

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Planfeststellungsunterlagen können auch auf der Internet-
seite der Landeshauptstadt München unter folgendem Link 
abgerufen werden: www.muenchen.de/auslegung 
Rechtlich maßgebend sind gem. Art. 27a Abs. 1 Satz 4  
BayVwVfG allerdings alleine die in Papierform ausliegenden 
Unterlagen.

1.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung 
der Auslegung, also bis zum Ablauf des 18.11.2020,  
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der

Regierung von Oberbayern
Sachgebiet 23.2
Maximilianstraße 39
80538 München

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung – 
HA I Stadtentwicklungsplanung 
Blumenstraße 31
80331 München 
Zi. 226 oder Zi. 228

erheben. 

Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pandemie 
wird zur Aufnahme der Niederschrift um die Verein barung 
eines telefonischen Termins gebeten:

–  bei der Landeshauptstadt München  
unter 089 / 233 22560 oder 089 / 233 22974  
in der Zeit von Montag bis Donnerstag  
von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr, 
Freitag von 08:00 Uhr – 14:00 Uhr oder

–  bei der Regierung von Oberbayern  
unter 089 / 2176 2152  
in der Zeit von Montag bis Donnerstag  
von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr, 
Freitag von 8:00 Uhr – 14:00 Uhr.

Anerkannte Natur- und Umweltschutzverbände sowie aner-
kannte Verbände nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
im Sinne des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes können innerhalb derselben Frist 
bei den beiden vorgenannten Behörden schriftlich oder zur 
Niederschrift Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Ein-
wendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben 
werden, sind ausgeschlossen. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträch-
tigung erkennen lassen. Eine Einwendungserhebung in elek-
tronischer Form, z. B. durch E-Mail, ist unzulässig.
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige  
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und  
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das  
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten sein. Nicht formgerecht vorgebrach te Einwendun-
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gen können bei der Erörterung und Entscheidung unberück-
sichtigt bleiben.

2.  Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden 
diese im Allgemeinen in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen im Sinn von Nr. 1 deren Vertreter oder Bevollmäch-
tigter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzunehmen, 
so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin nicht 
teil, so kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3.  Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
die Erhebung von Ein wendungen, die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder für einen Bevollmächtigten entstehen, 
können nicht erstattet werden.

4.  Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann 
durch öffentliche Bekannt machung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5.  Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung weisen 
wir darauf hin, dass im Rah men der Beteiligung der Öffent-
lichkeit in diesem Planfeststellungsverfahren die erho benen 
Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließ lich für das Planfeststellungsverfahren sei-
tens der Regierung von Oberbayern erho ben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten werden benötigt, um den 
Um fang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die Regie-
rung von Oberbayern kann die Daten an die Antragstellerin 
zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit 
handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßi-
ge Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) EU-Dat enschutz-Grund-
verordnung.

Aktueller Hinweis:
Die Einsichtnahme der Planunterlagen bei der Landeshaupt-
stadt München ist trotz der aktuellen Situation anlässlich der 
COVID-19-Pandemie zu den in der Bekanntmachung genann-
ten Bedingungen möglich. 
In diesem Zusammenhang wird nochmals ausdrücklich auf 
die Möglichkeit hingewiesen, die Planunterlagen auf den in 
dieser Bekanntmachung genannten Internetseiten abzurufen 
und einzusehen. 

München, 14. September 2020  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntmachung

Neue Fernwärmepreise ab 01.10.2020  

Das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur AVBFernwär-
meV wird wie folgt geändert:    

9 M-Fernwärme Preise netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

45,32
4,53

52,57
5,25

Euro/MWh
Cent/kWh

9.1.2 Dampfnetz
(1,42 m³ Kondensat ent-
sprechen 1 MWh)

31,92 37,03 Euro/m³

9.1.3 Wärme für Warmwasser-
bereitung in Fürstenried, 
Neuforstenried und Park-
stadt Solln

4,17 4,84 Euro/m³

9.2 Grundpreis 39,95 46,34 Euro/kW 
und Jahr

Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in 
Höhe von 16 Prozent und sind kaufmännisch gerundet.
Bei einer gesetzlichen Änderung der Umsatzsteuer werden 
die Bruttopreise entsprechend angepasst.

München, 30. September 2020 SWM Versorgungs GmbH

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 17.09.2020 durch Aushang 
im Schaukasten des Münchener Rathauses im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München vom 30.09.2020 

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28  
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),  
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 23 der  
6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020, zuletzt geändert am  
8. September 2020, folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Der Konsum von alkoholischen Getränken auf dem gesam-
ten Bereich der Theresienwiese (siehe Anlage) ist am  
Samstag, den 19.09.2020 von 09:00 Uhr bis 06:00 Uhr des 
Folgetages verboten.

2.  Das Mitführen von alkoholischen Getränken auf dem ge-
samten Bereich der Theresienwiese (siehe Anlage) ist am 
Samstag, den 19.09.2020 von 09:00 Uhr bis 06:00 Uhr des 
Folgetages verboten, soweit diese den Umständen nach 
zum dortigen Verzehr bestimmt sind.

3.  Der genaue räumliche Umgriff des Verbotsbereiches aus 
Ziffer 1 und 2 ergibt sich aus der Anlage, welche Bestand-
teil dieser Allgemeinverfügung ist.
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4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4  
BayVwVfG am 17.09.2020 ab 18:00 Uhr durch öffentliche 
Bekanntgabe durch Aushang im Schaukasten des  
Münchener Rathaus als bekannt gegeben. 

5.  Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 20.09.2020 06:00 Uhr 
gültig.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und ist auf der städtischen Internetseite 
unter muenchen.de abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung be-
steht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG.

3.  Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der Nr. 1  
dieser Allgemeinverfügung alkoholische Getränke auf der 
Theresienwiese konsumiert bzw. entgegen der Nr. 2 dieser 
Allgemeinverfügung alkoholische Getränke auf der There-
sienwiese mit sich führt, soweit diese den Umständen nach 
zum dortigen Verzehr bestimmt sind.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.

 
C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis:  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!

München, 17. September 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Anlage 

Der Verbotsbereich umfasst die gesamte Theresienwiese und 
wird durch die Straßen Theresienhöhe, Bavariaring und Hans-
Fischer-Straße begrenzt. 
Die Geh- und Fahrradwege entlang der Theresienwiese sind 
von dem Verbotsbereich erfasst, die gegenüberliegenden 
Geh- und Fahrradwege sind nicht erfasst. 

Konsum- und Mitführverbot von alkoholischen Getränken auf der Theresienwiese

von Samstag, 19.09.2020 09:00 Uhr 
  bis Sonntag, 20.09.2020 06:00 Uhr
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 17.09.2020 durch Aushang 
im Schaukasten des Münchener Rathauses im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München vom 30.09.2020 

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28  
Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),  
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 23 der  
6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020, zuletzt geändert am  
8. September 2020, folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken 
sind am Freitag, 18.09.2020 und am Samstag, 19.09.2020 
jeweils zwischen 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages an 
folgenden Örtlichkeiten verboten:

– Umgriff Gärtnerplatz (siehe Anlage 1)
– Umgriff Gerner Brücke (siehe Anlage 2)
– Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 3)
– Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 4)
–  Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke bis Wittels-

bacherbrücke) (siehe Anlage 5)

Ausgenommen hiervon sind der Verkauf und die Abgabe von 
alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich von 
Gaststätten während der jeweiligen Öffnungszeiten für den 
Konsum innerhalb des konzessionierten Bereichs sowie im 
Rahmen von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, 
soweit der Verkauf oder die Abgabe alkoholischer Getränke 
zum Konsum an Ort und Stelle gemäß § 12 Gaststättenge-
setz gestattet wurde oder gemäß § 3a der Bayerischen Gast-
stättenverordnung keiner Erlaubnis bedarf. Ebenso sind der 
Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken durch 
Lieferservices gestattet, sofern die Lieferadresse außerhalb 
des Verbotsbereiches liegt.

2.  Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf folgenden 
öffentlichen Plätzen, Orten  und Anlagen am Freitag, 
18.09.2020 und am Samstag, 19.09.2020 jeweils zwischen 
23:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages verboten:

– Gärtnerplatz (siehe Anlage 6)
– Gerner Brücke (siehe Anlage 7)
– Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 8)
– Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 9 Bereich: A)
–  Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke bis Wittels-

bacherbrücke) (siehe Anlage 9 Bereich: B)

Ausgenommen hiervon ist der Konsum von alkoholischen 
Getränken im konzessionierten Bereich von Gaststätten 
während der jeweiligen Öffnungszeiten sowie im Rahmen 
von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, soweit der 
Konsum von alkoholischen Getränken an Ort und Stelle ge-
mäß § 12 Gaststättengesetz gestattet wurde oder gemäß  
§ 3a der Bayerischen Gaststättenverordnung keiner Erlaub-
nis bedarf.

3.  Der genaue räumliche Umgriff der jeweiligen Verbotsberei-
che aus Ziffer 1 und 2 ergibt sich aus den entsprechenden 
Anlagen (Lageplan 1 – 9), die jeweils Bestandteil dieser  
Allgemeinverfügung sind.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Absatz 4  
BayVwVfG am 17.09.2020 ab 18:00 Uhr durch öffentliche 
Bekanntgabe durch Aushang im Schaukasten des  
Münchener Rathaus als bekannt gegeben. 

5.  Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 20.09.2020 06:00 Uhr 
gültig.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter muenchen.de abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung  
besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Absatz 3 IfSG i.V.m. § 16 
Absatz 8 IfSG.

3.  Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

–  entgegen der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke abgibt oder verkauft,

–  entgegen der Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke im öffentlichen Raum konsumiert.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG 
und § 73 Absatz 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden. 

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 17. September 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs- und  
-abgabeverbotes für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Zweibrücken-
straße, die Thierschstraße 2, den Isartorplatz und den Thomas-
Wimmer-Ring 1.

Im Nordosten verläuft die Grenze des Verbotsbereiches durch 
Tal bis zur Kreuzung Sparkassenstraße 2 und umfasst zudem 
die Anwesen Marienplatz 16 – 21 und verläuft weiter nordwest-
lich entlang des Rindermarktes und des Oberangers.

Die westliche Grenze erstreckt sich über den Roßmarkt, die 
Pestalozzistraße bis zur Hausnummer 35, die Holzstraße 34 
bis zur Kreuzung Westermühlstraße, die Westermühlstraße 
und Deutlingerstraße.

Im Süden verläuft der Grenzbereich entlang der Erhardtstraße 
bis zur Kreuzung Zweibrückenstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.

Anlage 1
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs- und  
-abgabeverbotes für den Bereich Gerner Brücke

Anlage 2

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Nymphenburger 
Straße zwischen Kreuzung Volkartstraße und Kreuzung Ruffini-
straße (inklusive des Anwesens Nymphenburger Str. 200),  
die Waisenhausstraße zwischen Kreuzung Ruffinistraße und 
Kreuzung Tizianstraße. Der Grenzbereich verläuft weiter ent-
lang der Tizianstraße bis zur Kreuzung Magdalenenstraße, 
entlang der Magdalenenstraße bis zur Kreuzung Klugstraße.

Im Norden verläuft die Bereichsgrenze entlang der Klugstraße 
bis zur Kreuzung Nederlinger Straße, die Nederlinger Straße 
in südliche Richtung bis zur Kreuzung Tizianstraße, entlang 
der Tizianstraße in westliche Richtung bis zur Kreuzung Huber-
tusstraße.

Im Westen wird der Bereich begrenzt durch die Hubertusstraße 
zwischen Kreuzung Tizianstraße und Kreuzung Romanstraße.

Im Süden verläuft die Bereichsgrenze durch die Romanstraße, 
entlang Rondell Neuwittelsbach, die Aiblingerstraße bis zur 
Kreuzung Lachnerstraße, entlang der Lachnerstraße bis zur 
Kreuzung Winthirstraße, die Winthirstraße in südliche Richtung 
bis zur Kreuzung Volkartstraße und die Volkartstraße bis zur 
Kreuzung Nymphenburger Straße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs- und  
-abgabeverbotes für den Bereich Wedekindplatz

Anlage 3

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Kreuzung  
Königinstraße / Thiemestraße, die Königinstraße in nördliche 
Richtung bis zur Mandlstraße, die Biedersteiner Straße bis zur 
Einmündung Keterstraße, die Keterstraße bis zur Liebergesell-
straße und die Liebergesellstraße bis zur Kreuzung Dietlinden-
straße.

Die nördliche Bereichsgrenze verläuft über die Kreuzung Lie-
bergesellstraße und Dietlindenstraße, entlang der Dietlinden-
straße und Potsdamer Straße bis zur Kreuzung Potsdamer 
Straße / Leopoldstraße, entlang der Leopoldstraße bis zur 
Kreuzung Karl-Theodor-Straße.

Im Westen wird der Bereich durch die Karl-Theodor-Straße 
bis zur Kreuzung Siegfriedstraße, die Siegfriedstraße, den 

Ernst-Toller-Platz, die Bismarckstraße, den Kaiserplatz bis zur 
Kreuzung Kaiserstraße, die Kaiserstraße bis zur Kreuzung  
Wilhelmstraße, die Wilhelmstraße bis zur Kreuzung Ainmiller-
straße begrenzt. 

Im Süden wird der Bereich durch die Ainmillerstraße bis zur 
Kreuzung Leopoldstraße, die Leopoldstraße bis zur Kreuzung 
Martiusstraße, die Martiusstraße, den Kißkaltplatz und die 
Thiemestraße bis Kreuzung Königinstraße begrenzt. 

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs- und  
-abgabeverbotes für den Bereich Baldeplatz

Anlage 4

Südlich verläuft der Grenzbereich entlang der Reifenstuelstra-
ße, weiter über die südlich der Reifenstuelstraße angrenzen-
den Bahngleise, weiter über die Braunauer Eisenbahnbrücke 
bis zur Einmündung Sachsenstraße. 

Der östliche Grenzbereich verläuft entlang der Sachsenstraße, 
weiter entlang der Claude-Lorrain-Straße in südlicher Rich-
tung bis zur Einmündung Sommerstraße, entlang der Sommer-
straße bis zum Kreuzungsbereich Schlotthauerstraße, entlang 
der Schlotthauerstraße und weiter entlang der Eduard-Schmid-
Straße in nördliche Richtung bis zum Kreuzungsbereich Albani-
straße. 

Der nördliche Grenzbereich verläuft in gerader Linie von der 
Ecke Eduard-Schmid-Straße / Albanistraße über die Isar und 
die Wittelsbacherstraße, weiter in die Deutlingerstraße, über 
die Auenstraße in die Westermühlstraße, entlang der Wester-
mühlstraße bis zum Kreuzungsbereich Holzstraße. 

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Holzstraße in 
südlicher Richtung bis zum Anwesen Holzstraße 34, anschlie-
ßend entlang der Pestalozzistraße bis zur Kapuzinerstraße, 
weiter in der Kapuzinerstraße in westlicher Richtung bis zur 
Kreuzung Thalkirchner Straße, entlang der Thalkirchner Straße 
in südlicher Richtung bis zur Einmündung Reifenstuelstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.

Amtsblatt_27.indd   522Amtsblatt_27.indd   522 24.09.20   13:2124.09.20   13:21



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 27/2020

523

Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs- und  
-abgabeverbotes für den Bereich Isarauen

Anlage 5

Der nördliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung 
Schwarzstraße weiter in westliche Richtung über die 
Zenneckbrücke und Boschbrücke, Kohlstraße und über den 
Baderplatz in die Buttermelcherstraße bis zur Klenzestraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Klenzestraße 
bis zur Fraunhoferstraße, entlang der  Fraunhoferstraße in 
nordwestliche Richtung zur Jahnstraße, entlang der Jahnstraße 
zur Westermühlstraße, die Westermühlstraße ab der Kreuzung 
Jahnstraße in westliche Richtung bis zur Holzstraße, über die 
Holzstraße weiter entlang der Pestalozzistraße in südliche 
Richtung bis zur Kapuzinerstraße, entlang der Kapuzinerstraße 
Richtung Norden zur Thalkirchner Straße, entlang der Thal-
kirchner Straße bis zur Reifenstuelstraße.

Südlich wird der Bereich durch die im Süden an die Reifen-
stuelstraße angrenzenden Bahngleise über die Braunauer  
Eisenbahnbrücke bis zur Claude-Lorraint-Straße begrenzt.

Der östliche Grenzbereich verläuft über die Claude-Lorrain-
Straße bis zur Kreuzung Birkenau, entlang der Birkenau bis 
zur Kreuzung Untere Weidenstraße, entlang der Unteren Wei-
denstraße in östliche Richtung über den Kreuzungsbereich 
Pilgersheimer Straße / Kupferhammerstraße in die Plattner-
straße, über die Plattnerstraße und den Kolumbuspatz entlang 
der Nockherstraße bis zum Kreuzungsbereich Am Nockher-
berg. Der Grenzbereich verläuft in nördliche Richtung entlang 
Am Nockherberg, Am Neudeck bis zum Kreuzungsbereich 

Mariahilfplatz, entlang der östlichen Seite des Mariahilfplatz  
in die Lilienstraße, entlang Kreuzplätzchen zur Zeppelinstraße, 
über die Zeppelinstraße in nördliche Richtung bis zur Kreu-
zung Schwarzstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gärtnerplatz

Anlage 6

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtner-
platz inklusive der Straßen und Gehwege.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gerner Brücke

Anlage 7

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Wedekindplatz

Anlage 8

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz begrenzt 
durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzstraße 12 – 15,  
Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.
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B

A

Bereich A: Baldeplatz

Bereich B: Isarauen

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Baldeplatz (Bereich A) 
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Anlage 9

Der nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich 
Bereiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbachbrücke. 
Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichenbachbrücke 
bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhardt-
straße / Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers 
bis zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang 
des Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke.

Der südliche Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke 
über den Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreu-
zung Claude-Lorrain-Straße.

Östlich verläuft die Bereichsgrenze entlang der Claude-Lorrain-
Straße und der Eduard-Schmid-Straße bis zum Kreuzungs-
bereich Bereiteranger.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes  
mit Grünordnung Nr. 2100
der Landeshauptstadt München
Haldenseestraße (beidseits), 
Bad-Schachener-Straße (südlich),
Hechtstraße (nördlich),
Krumbadstraße (östlich)

vom 9. September 2020

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 04.12.2019 den Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2100 als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Grünordnung, der im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt wurde, wird mit  
Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an zu jedermanns Einsicht beim Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hochhaus, Blumenstraße 28b, 
während der Dienststunden (Montag – Donnerstag von 9.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr) bereitgehalten. 
Außerhalb dieses Zeitraumes können Termine zur Einsicht-
nahme vereinbart werden (Tel. 233-00). Auf Verlangen wird 
über den Inhalt des Bebauungsplanes mit Grünordnung Aus-
kunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den  
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die  
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift-
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver-
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

München, 9. September 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
RF 360 Europe GmbH
Anzinger Str. 13
81671 München
Änderungsgenehmigung gem. § 16 Abs. 1 BlmSchG  
einer Anlage zur Behandlung von Oberflächen unter  
Verwendung organischer Lösemittel 
(5.1.1.1 der 4. BlmSchV)

Die amtliche Bekanntmachung finden sie auch im Internet  
unter https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Bekanntmachungen

1. Genehmigung
Auf Antrag der Firma RF 360 Europe GmbH vom 07.12.2018 
hat die Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit 
und Umwelt, als Kreisverwaltungsbehörde am 28.07.2020 fol-
genden Bescheid erlassen:

I.
Entscheidung

Nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Unterlagen (II) 
und Nebenbestimmungen (III) werden Durchführung und  
Betrieb folgender Änderungen an der bestehenden Anlage 
genehmigt:

Anlagenart:
Anlage zur Behandlung von Oberflächen unter Verwendung 
von organischen Lösemitteln inklusive Nebeneinrichtungen 

Betriebszeiten:
Die Anlage läuft im Dreischichtbetrieb von Montag bis Sonntag 
von 0 bis 24 Uhr. Der An- und Abtransport von Materialien, 
Produkten und Abfällen erfolgt mit Lkw und Kleintransportern. 
Pro Tag ist mit etwa 21 Lkw und 15 Kleintransportern zu  
rechnen.

Aufstellungsort: 
Anzinger Str. 13, Gemarkung München Berg am Laim; FlurNr. 
18362

Die Genehmigung wurde mit Nebenbestimmungen erteilt,  
insbesondere zu Lärmschutz und Luftreinhaltung.

Die sofortige Vollziehung des Bescheids wurde angeordnet.

Der Genehmigungsbescheid ist mit folgender Rechtsbehelfs-
belehrung versehen:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs gericht 
München, Bayerstr. 30, 80335 München, erhoben werden, 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen¹)  Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

¹) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
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SAS Druck, Messerschmittstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck
ZKZ 01207 – PVSt – DPAG – Entgelt bezahlt

Dort erhalten Sie auch Informationen über die aktuell einzu-
haltenden Hygienevorschriften (z. B. notwendiger Mund- und 
Nasenschutz).

Der Bescheid kann auch bei der o.g. Dienststelle angefordert 
oder wie eingangs genannt im Internet abgerufen werden.

3. Zustellung und Klagefrist:

Mit Ende der Auslegungsfrist am 14.10.2020 gilt der Bescheid 
auch gegenüber Dritten, die im laufenden Genehmigungs-
verfahren keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.
Es gilt die oben stehende Rechtsbehelfsbelehrung. Bis zum 
Ablauf des 14.11.2020 (24 Uhr) kann gegen den Genehmigungs-
bescheid der Landeshauptstadt München vom 28.07.2020 
(Az. 824/G18-03) unter o.g. Adresse des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtes München Klage erhoben werden.

München, 21. September 2020  Referat für Gesundheit 
und Umwelt

  RGU-US21 

2. Auslegung
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung liegen 
vom 01.10.2020 bis einschließlich 14.10.2020 bei der Landes-
hauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, 
Bayerstraße 28 a, 80335 München, Raum 3075 (3. OG), wäh-
rend folgender Sprechzeiten zur Einsicht aus:
Montag  
von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag  
von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch bis Donnerstag 
 von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Freitag 
von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und zur Gewähr-
leistung der von der Bayerischen Staatsregierung erlassenen 
Hygienevorschriften zum Schutz der Bürger*innen, die vor Ort 
im Bürogebäude des Referats für Gesundheit und Umwelt 
Einsicht in die Unterlagen nehmen wollen, ist es erforderlich 
vorab telefonisch unter 089/233-37901 einen Termin zu ver-
einbaren. 

Erreichbarkeit für die Terminvergabe: 

Montag – Donnerstag
von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr
Freitag     
von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
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